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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1990

Norm

UrhG §46

UrhG §57 Abs2

Rechtssatz

Das sogenannte Kleinzitat setzt nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes das Anführen einzelner Stellen aus einem

verö entlichten Sprachwerk voraus. Ein "Anführen" im Sinne dieser Gesetzesstelle liegt aber nur dann vor, wenn klar

zum Ausdruck gebracht wird, daß die zitierte Stelle aus einem fremden Werk entnommen wurde. § 57 Abs 2 UrhG

stellt das durch die Vorschriften über den Inhalt der erforderlichen Quellenangabe klar.
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